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Vergisst die Stadt Buchholz den Klima- und Artenschutz? 

Die Stadt Buchholz hatte zwei Planungen zur Stellungnahme ausgelegt: die Planung für 

ein neues Gewerbegebiet am Trelder Berg und die Planungen für einen neuen Feuerwehr-

standort im Norden von Holm-Seppensen. Diese Planungen hat der BUND als anerkannte 

Naturschutzvereinigung (gem. § 63 BNatSchG und § 38 NAGBNatSchG) begutachtet und 

kommt zu dem Ergebnis: bei beiden Planungen werden Umwelt und Natur nicht in dem 

Maße berücksichtigt, wie es die aktuelle Klima- und Biodiversitätskrise erfordert. 

Bei den Planunterlagen für das neue Gewerbegebiet ist die zunächst großflächige Versie-

gelung und der dadurch bedingte Flächenverbrauch zu bemängeln, der im Widerspruch zu 

den Zielen des Bundes und des Landes steht, die Flächeninanspruchnahme dringend zu 

verringern.  Auch die Landwirtschaft beklagt die zunehmende Verringerung ihrer Flächen 

durch Überbauung. Dazu sind die Auswirkungen auf das umgebende Umfeld, eine klein-

teilige Landschaft mit Feldern und Wäldchen nicht berücksichtigt. Auf Grund seiner Vielfalt 

und landschaftlichen Schönheit wurde hier das Landschaftsschutzgebiet "Rosengarten- 

Kiekeberg- Stuvenwald" ausgewiesen, das durch ein Gewerbegebiet an der geplanten 

Stelle entwertet würde. Auf der seit vier Jahren stillgelegten Baumschulfläche, die zuletzt 

extensiv bewirtschaftet wurde, hat sich inzwischen eine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt 
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entwickelt. Um diese angemessen zu berücksichtigen sind umfangreiche Untersuchungen 

zu Schmetterlingen, Heuschrecken, Vögeln und Fledermäusen nötig. Auch die Wirkungen 

auf den Wasserhaushalt sind genauer zu untersuchen, wird doch der Meilsener Bach aus 

diesem Gebiet gespeist. 

Auch vermisst der BUND die Prüfung alternativer Flächen und Möglichkeiten. Die Auswei-

sung von großflächigen Gewerbegebieten darf nicht allein auf der zufälligen Grundlage 

von Investoreninteressen erfolgen. Sie erfordert eine städtische Entwicklungsplanung, die 

alle öffentlichen Belange berücksichtigt. 

Fazit von Elisabeth Bischoff, Sprecherin des BUND im Landkreis: „Insgesamt sehen wir 

die Belastung dieses bislang landwirtschaftlich genutzten Raumes durch ein Gewerbege-

biet sehr kritisch und fordern die Stadt Buchholz auf, an dieser Stelle auf ein Gewerbege-

biet zu verzichten. Zumal für das Erreichen der Klimaneutralität die Neuausweisung von 

Baugebieten absolut kontraproduktiv ist und gut abgewogen werden muss.“ 

Bei den Planungen für einen neuen Feuerwehrstandort bemängelt der BUND auch die un-

zureichende Prüfung von Alternativen zu dem nun vorgeschlagenen Standort. Die Streu-

obstwiese und das Wäldchen erfordern umfangreiche Untersuchungen zu Flora und 

Fauna, da der Standort aus Naturschutzsicht zu den hochwertigsten Biotopen unserer Re-

gion zählt. Und aus Sicht des BUND ist die nun beplante Fläche nicht alternativlos: „Eine 

Alternativfläche für die Feuerwehr aus unserer Sicht wäre die Pferdeweide gegenüber des 

Sportplatzes: auch hier würde der Bau wie von der Verwaltung gewünscht im Siedlungszu-

sammenhang entstehen, da durch die Bowling-Halle und die Anlagen des Tennisclubs der 

Siedlungsbereich nach Norden verlängert wird und durch Gebäude östlich davon abgerun-

det würde,“ argumentiert Elisabeth Bischoff. 

Die ausführlichen Stellungnahmen zu beiden Verfahren sind beigefügt.  

 


